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9k. 49 3U»fte. fd^tweia. ©rtttbto.

gSerorîmuttô
belreffenb

bas ©ubmiffiott^cfen bei bet ©iteftion
bet eibgettbffifc^eit Q3auten.

(SSom SunbeSrat am 20. Œejember 1017 genehmigt).

I. 2ItC bot* Uorgebuttcj.
Art. 1. Sauarbeiten unb Steferungen ju ben etbge»

nöffifcfjen Sauten roerben in ber Kegel auf ©rurb einer

öffentlichen Auffchretbung »ergeben. Son einer folgen
lann abgefehen werben:

a) roenn ber 9Bert ber betreffenben Arbeiten ober

Steferungen auf nicht m«hr alf gr, 10,000.—
oeranfdjlagt ift ;

b) roenn ber Sebarf brlngltch, fo bafe mcht genügenb

Bett für etne öffentliche Auffchretbung »orljanben ift;
c) roenn bie Arbeiten ober Steferungen nur »on einer

bef<f)ränEten ^atjl »on Unternehmern richtig unb

rechtzeitig aufgeführt merben fönnen;
d) roetm bie Offerte mit ber Steferung »on ^rojeïten

unb Serechnungen oerbunben ift, bte befonbere
Soften »erurfacht;

e) menn bte Aufführung befonbere perfönliche Se»

fähigung erforbert ober burch ißatentfchuh be»

fchränft ift;
f) roenn ef ftch um nachträglich erforberliche @rgän»

jung etner aufgeführten ober in Angriff genon»
metien Arbeit ober Steferung h<mbelt, unb roenn

nach ben oorltegenben Serhältniffen nicht ju er»

roarten fleht, bafj bie öffentliche Auffdjretbunp etn

»orteilhafteref Angebot alf baffenige ber bifherigen
Unternehmer ergäbe;

g) für Arbeiten in entlegenen Drtfdjaften, auf beren

©egenb bte (Slnreichurtg einer auch befChränften
Auf roahl annehmbarer Offerten nicht zu ermatten ift.

®ie Sergebung ber in lit. a bif g aufgellten
Arbeiten unb Steferungen Eann auf ©runb befCfjränfter

Äonfurrenz ober auf freter $anb fiattfinben. ®abei ift,
annehmbare Angebote »oraufgefcht, bei ber Aufroahl
ber Seroerber m'öglichft abjuroeChfeln.

II. *3efcumtmac^u«ö bos Sufcmfffionswerfafyvcns.
Art. 2. ®le öffentlichen ©ubmiffionen finb burCh Auf»

fAreibung im ©chmetzerifchen Sunbefblatt, foroie tn etner

befcbränften Anzahl »on îagefblâttern beïannt ju maChen.

9tn befonbern gäUen fönnen auch gadjblätter für bte Auf»

fAretbungen benü^t roerben. ®enjenigen fÇaC^blâttern,

welche bte Sefanntmachungen über ©ubmiffionen unent»

geltliCh aufnehmen rooHen, foEen btefe mitgeteilt roerben.

Art. 3. ®te Sefanntmachung foU tn gebrängter gorm
biejenigen Angaben ooflftänbig enthalten, bie für bte

Sntfdjitefiung zur Seteiltgung an ber Setoetbung »on

gßichtigfett flnb. ^Bnfbefonbere ftnb barin aufzuführen:

a) bie genaue SejetChnung ber Arbeiten ober Slefe--

rungen ;

b) ber Ort, roo bte Unterlagen etngefehen bezro. be>

Zogen roerben fönnen;
c) bte grift, roährenb welcher bie Unterlagen zur

(Slnjtcht ber Seroerber aufgelegt finb;
cl) eoentuell bte 3«"» roährenb welcher etn Seamter

Zur Auffunfterteilung im betreffenben Sofal an»

roefenb ift, fofern bte Auflage ntCht bei ber Sau»
bireftion tn Sern ober bei beten gilialbureauj: in
3flri4 SEhun, Saufanne unbSugano ftattftnben fann;

c) ber Betipunft für bie ©tnretchung unb Eröffnung
ber Angebote.

Art. 4. Set ber bcfchränlten Äonfurrenz erfolgt bte

Slnlabung burCh birefte fChriftHChe SJîitteilungen, tn
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weichen alle @ingelabenen bezüglich ber naCh Art. 3 zu
machenben Angaben unb Seftimmungen gteichgehalten
roerben foflen.

III. ©runMageu bes Sutuulffieus » Devfafyteus.
' Art. 5. ®en ©ubmiffionen ftnb zu ©runbe zu legen

nrib ben Seroetbern zur Serfügung zu fteOen :

a) 2 ©çemplare bef gormularf für baf einzuretchenbe
Angebot mit ber Sefchreibung ber aufzuführenben
Arbeiten, ben befonbern Aufführungfbeftimmnngen
unb bem Soraufmafj;

b) bte allgemeinen Sebtngungen für bte Übernahme unb
Aufführung ber Arbeiten zu ben etbgenöff. Sauten;

c) bie im dingabeformular genannten fpeztellen Sor«
fchriften für bie einzelnen Arbeitfgattungen mit
ben SJlcfjoorfChriften;

d) bte im ©tngabeformular genannten Släne, B«l<h'-

nungen, dufter unb fonftigen zur Dffertfiellung
notroenbigen Angaben.

®lefe Unterlagen ftehen ben Seroerbern ober beren
Angefieüten in bem hterfür bezeichneten Sofal zu ben
feftgefetjteu Sureauftunben zur ©inficht offen, ©ofern
bte Unterlagen »erotelfältigt unb ben Seroerbern abge»
geben roerben, fann »on gh«en Sezahlung ber £>er»

fteflungsfoften »erlangt werben, wobei aber bei Sin»
reich ung einef ernfthaften Angebotf ber Setrag zurüdf»

Zuerftatten ift.
Art. 6. ®le im KoftenooranfChlag ber ®ircfiion ber

etbgenöffifchen Sauteii enthaltenen ifketfanfäfce ber be>

treffenben Arbeitfgattung ftnb ben Seroerbern nicht
befannt zu geben.

Art, 7. ®ie Stngabeformulare unb bte AuffChriften
ber ißläne unb Bewingen finb tu ber Kegel in ber
Sprache berjenigen Sanbefgegenb abzufaffen, in welcher
ber betreffenbe Sau erfieEt roerben foE.

Art. 8. ®er ©ingabetermin ift fo fefijufehen, baff
ben Seroerbern zum ©lubium unb zur AuffteEung ihrer
Angebote genügenb Bett bleibt.

Art. 9. ®te »erfdhtebenen Arbeiten foEen in ber
Kegel naCh Seruffarten getrennt aufgefchrteben roerben.

Art. 10. Umfangreichere Arbeiten ftnb, foroeit ef
beren Katur eilaubt, berart zu zerlegen, bafj auch fleinern
©eroerbetretbenben bte Seteiltgung an ber ©ubmiffion
ermöglicht wirb.

Art. 11. Stenn etne Serteilung ber Arbeit an mehrere
Unternehmer tn Aufficht genommen roitb, ift etne bezüg»
liehe (Srflärung im Sittgabeformular aufzunehmen.

Art. 12. ®te Slngabeformulare ftnb tn ber Kegel
fo zu geftalten, baff bie Angebote unb bte Sergebung
nach ©tnheitfpretfen unb auf Kachmafj erfolgen fönnen.
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Verordnung
betreffend

das Submisiionswesen bei der Direktion
der eidgenössischen Bauten.

(Vein Bundesrat am 29, Dezember 1917 genehmigt),

l. Zlrt der Vergebung.
Art. 1, Bauarbeiten und Lieferungen zu den eidge-

nöffischen Bauten werden in der Regel auf Grund einer

öffentlichen Ausschreibung vergeben. Von einer solchen

kann abgesehen werden:
u) wenn der Wert der betreffenden Arbeiten oder

Lieferungen auf nicht mehr als Fr, 10,90(1.—

veranschlagt ist;
>,) wenn der Bedarf dringlich, so daß nicht genügend

Zeit für eine öffentliche Ausschreibung vorhanden ist;
a) wenn die Arbeiten oder Lieferungen nur von einer

beschränkten Zahl von Unternehmern richtig und

rechtzeitig ausgeführt werden können;
ct) wenn die Offerte mit der Lieferung von Projekten

und Berechnungen verbunden ist. die besondere

Kosten verursacht;
o) wenn die Ausführung besondere persönliche Be-

fähigung erfordert oder durch Patentschutz be-

schränkt ist;
h wenn es sich um nachträglich erforderliche Ergän-

zung einer ausgeführten oder in Angriff genom-

menen Arbeit oder Lieferung handelt, und wenn
nach den vorliegenden Verhältnissen nicht zu er-

warten steht, daß die öffentliche Ausschreibung ein

vorteilhafteres Angebot als dasjenige der bisherigen
Unternehmer ergäbe;

^) für Arbeiten in entlegenen Ortschaften, aus deren

Gegend die Etnreichung einer auch beschränkten

Auswahl annehmbarer Offerten nicht zu erwarten ist.

Die Vergebung der in lit, a bis ^ aufgezählten
Arbeiten und Lieferungen kann auf Grund beschränkter

Konkurrenz oder aus freier Hand stattfinden, Dabei ist.

annehmbare Angebote vorausges.tzt, bei der Auswahl
der Bewerber möglichst abzuwechseln,

ll. Bekanntmachung des Snbmissisnsverfahrens.
Art. 2, Die öffentlichen Submissionen sind durch Aus-

schreibung im Schweizerischen Bundesblatt, sowie in einer

beschränkten Anzahl von Tagesblättern bekannt zu machen,

In besondern Fällen können auch Fachblätter für die Aus-
schreibungen benützt werden. Denjenigen Fachblättern,
welche die Bekanntmachungen über Submissionen unent-

zeitlich aufnehmen wollen, sollen diese mitgeteilt werden.

Art. 3. Die Bekanntmachung soll in gedrängter Form
diejenigen Angaben vollständig enthalten, die sür die

Entschließung zur Beteiligung an der Bewerbung von
Wichtigkett sind.

^ ^Insbesondere sind darin aufzufuhren:

a) die genaue Bezeichnung der Arbeiten oder Liefe-

rungen;
d) der Ort, wo die Unterlagen eingesehen bezw. be-

zogen werden können;

e) die Frist, während welcher die Unterlagen zur
Einsicht der Bewerber aufgelegt sind;

(l) eventuell die Zeit, während welcher ein Beamter

zur Auskunfterteilung im betreffenden Lokal an-
wesend ist, sofern die Auflage nicht bei der Bau-
direktion in Bern oder bei deren Filialbureaux in
Zürich, Thun. Lausanne und Lugano stattfinden kann;

<?) der Zeitpunkt für die Einreichung und Eröffnung
der Angebote.

Art. 4. Bei der beschränkten Konkurrenz erfolgt die

Einladung durch direkte schriftliche Mitteilungen, in

-Zeitung („Meisterblatt") 619

welchen alle Eingeladenen bezüglich der nach Art, 3 zu
machenden Angaben und Bestimmungen gleichgehalten
werden sollen,

III. Grundlagen des Submissions - Verfahrens.
" Art. 5. Den Submissionen sind zu Grunde zu legen

und den Bewerbern zur Verfügung zu stellen:
u) 2 Exemplare des Formulars für das einzureichende

Angebot mit der Beschreibung der auszuführenden
Arbeiten, den besondern Ausführungsbestimmungen
und dem Vorausmaß;

d) die allgemeinen Bedingungen für die Übernahme und
Ausführung der Arbeiten zu den eidgenöss. Bauten;
die im Etngabeformular genannten speziellen Vor-
schriften für die einzelnen Arbeitsgattungen mit
den Meßvorschristen;

<i) die im Etngabeformular genannten Pläne, Zeich-

nungen, Muster und sonstigen zur Offertstellung
notwendigen Angaben.

Diese Unterlagen stehen den Bewerbern oder deren
Angestellten in dem hierfür bezeichneten Lokal zu den
festgesetzten Bureaustunden zur Einsicht offen. Sofern
die Unterlagen vervielfältigt und den Bewerbern abge-
geben werden, kann von Ihnen Bezahlung der Her-
stellungskosten verlangt werden, wobei aber bei Ein-
reichung eines ernsthasten Angebots der Betrag zurück-
zuerstatten ist.

Art. 6. Die im Kostenvoranschlag der Direktion der
eidgenössischen Bauten enthaltenen Preisansätze der be-

treffenden Arbeitsgattung sind den Bewerbern nicht
bekannt zu geben.

Art, 7. Die Etngabeformulare und die Aufschriften
der Pläne und Zeichnungen sind in der Regel in der
Sprache derjenigen Landesgegend abzufassen, in welcher
der betreffende Bau erstellt werden soll,

Art. 8. Der Eingabetermtn ist so festzusetzen, daß
den Bewerbern zum Studium und zur Aufstellung ihrer
Angebote genügend Zeit bleibt,

Art, 9. Die verschiedenen Arbeiten sollen in der
Regel nach Berufsarten getrennt ausgeschrieben werden.

Art, 10. Umfangreichere Arbeiten sind, soweit es
deren Natur erlaubt, derart zu zerlegen, daß auch kleinern
Gewerbetreibenden die Beteiligung an der Submission
ermöglicht wird.

Art. 11. Wenn eine Verteilung der Arbeit an mehrere
Unternehmer in Aussicht genommen wird, ist eine bezüg-
liche Erklärung im Etngabeformular aufzunehmen.

Art. 12. Die Eingabeformulare sind in der Regel
so zu gestalten, daß die Angebote und die Vergebung
nach Einheitspreisen und auf Nachmaß erfolgen können.
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@tn $aufchalangebot foil nur auSnahmSroelfe oerlangt
roerben, roenn Umfang unb ©efialt ber arbeit ober
Steferung bereits in allen ©tnjelhelten feflftefg.

art. 13. Sie im ©tngabeformular anjugebenben
9lrbeitS' unb SieferungSfriften ftnb fo ju bemeffen, bafj
unter 93erücfftchtigung ber Sage beS MarîteS, ber gahreS=
jett unb ber- arbeitSoerhältniffe eine tab«(lofe arbeit
erroartet toerben îann.

S3ei Arbeiten unb Steferungen, ble ftcl) ju jeber gafjreS;
Seit aufführen laffen, ftnb roenn möglich bte înorbnungen
fo ju treffen, baff bte 2lu§füf)rung In bte für baS be»

treffenbe ©eroerbe ftiHe 3«it oerlegt toerben fann.

IV. £orm uttb gttlplt ber îlttgebolc.
3lrt. 14. Sie Angebote ftnb bei ben öffentlichen auS<

fifireibungen unter Senutjung eitteS ber ben SBeroerbern

pr S3erfflgung gefteüten ©ingabeformulare, oon btefen
unterfchrteben, in oetfchloffenem Umfchlag, mit ber be^

treffenben Übetfdjrift oerfe^en, bis p bem angegebenen
3eitpunfte einjurelthen ober ber tßoft franütert p über»
geben. 911S redhtjettig eingelangt gelten auch bte jenigen
Singebote, roeld)e ben ißofifteropel beS SlufgabeorteS oom
legten Sag ber ©tngabefrifi tragen.

art. 15. Sie Angebote mfiffen ber 3luSfdf)tetbung
genau entfpred^en unb follen enthalten:

a) bie geforberten ©Inhetilprelfe unb bie ©efaml
fummen;

b) bei Sofleftioeingaben bie ©rfläruttg ber ein je Inert
Seilhaber, bafj fte ftcf) foltbarifdj oerpflichten, forotê
bie $8ejet<f)nung eines jur ©efdjjäftSführung uttb jur
©mpfangnahme ber 3at)lungen SeooKmächtigten ;

c) bte ettoa oorgefchrtebenen Angaben über bte 33e<

jugSqueüen ber ^Materialien unb bie ju beren

fjerftetlung oermenbeten Slot)- unb fjülfsftoffe ;

ci) Mufter unb ißroben möffen ebenfalls auf ben

©tngabeternitn etngefanbt unb berart bejei^net
fein, bajj fidh ohne weiteres erfennen läfjt, ju
toelchem Slngebot fte gehören.

Slrt. 16. Mit ber ©lnreicl)ung eines Slngebote? ift
auch ohne befonbere auSbrüdliche ©rflärung bie annähme
ber för bie ^Bewerbung aufgeftellten ©runblagen (art. 5)
burch ben (Bewerber jugeftanben.

Ért. 17. Sie (Bewerber bletben bei ihren angeboten
toährenb oler 9Bocï)en oom ©ingabeteraln an behaftet,
gmmerhtn follen angebote, in benen ber (Bewerbet für
bie Übernahme ber arbeiten eine îûrjère grift jur (8e>

blngung macht, nicht auSgefchloffen toerben.
art. 18. ©tne ©ntfcfjäbigung für (ßrojefte, Mäne unb

Mufter, bie ber (Bewerber tn abroeicïpng ber ©ubmiffionS
unterlagen oon fidh mtS er fte Ht, roirb nur für ben gall
unb tnforoeit gemährt, als fte bei ber auSfäjreibung
oetfprochen rourbe.

Sic (Benüftung ber oom (Bewerbet etngefanbten
(ßrojefte, (Pläne unb Mufter barf, toenn ihm bie arbeit
nidfjt jugefdhlagen roirb, nur gegen oon ber (Baubireftion
feftjufegenbe ©ntfcljäbigung ftattfinben.

art. 19. ©in Slücfjug ber ©ingabe fann oor ablauf
ber ©ingabefrift burch fchriftltche Slnjeige erfolgen.

gebe abänberung oon angeboten nadh ih^er ©töff»
nung ift, offenbare Irrtümer oorbehalten, unjuläffig;
ebenfo bie annähme oott Stach geboten in irgenbroeldjer
gorm. (Schlufj folgt)

Uerbandswese«.
Sic ©viutöitiig eines jiird)erttd)4antottalen £Öaft=

nermciftcO'iBerbanbcS ift in einer legten Sonntag in
3üvic() abgehaltenen, jahlteicf) befxtcf)ten Ükrfammlutig
oon SBagnermeiftern öeS limitons güricl) éinftimtnig be>

fchloffen toorben. 3""' (pväfibenteu rourbe .ip. g v e i in

affoltern (bei Qiivict)) geioät)tt. ©in prouiforifcljer ©ta*
tuteti=©ntrourf uttb jpretS=Sarif erhielten bie (Genehmigung
ber (Petfamtnlung.. 31 IS pbtnaun für eine ÜBagtierlehr-
fteUenMermittluitg rourbe f). Müller-;, sen., in 23elt*

heim, beftimmt. -

•Öoljprcifc itt ©raubiinöen. Üßie beut „Sooere"
gefclgriebett roirb, oerfaufte bie ©ettteitibe fRooerebo
baS .frotj auS ihren Salbungen Üiotottbo unb ©raoebaja
an bie girttta Hepler & (jngoib. Sas ftolj, etroa 400,000
Soppeljentner — int Seffiit unb itt einigen benachbarten
Salfchafteit oolljie()t fiel) ber ftolghanbel naclj beut ©e=

roicht erreichte ben fabelhaften IßreiS oott gr. 2.25
ber Soppeljentner. Ser 5(btransport roirb in ben fahren
1918 uttb 1919 erfolgen.

Uer$cbiedene$.

f iöoumciftcv fjoljamt ©aloitbcr itt Svitts ((Grain
bünbett), ber ®ater unfereS 33utibeSpräfibenten, Sr. gelir
©alonber, ftarb ant 2. Märj int alter oott 91 .gahrett.
©r toar ein tüchtiger 33erufSmantt uttb in feinem gattjen
Sßefett eine biebere ruhige (Büttbtiernatur.

|)öchftprcifc für Secr ttttb Sccrprobuftc. Sttrcf)
Verfügung beS fcl) to e i er if cf) e 11 Sßo IfS ro ir tfcl)aftSbepart e=

tnentS bleiben bie bisherigen Jpöcl)ftf)reife ttttb übrigen
ülerfaufSbebiitguugeu für See'r unb Seerprobut'te attcl)

für ben Monat Mürj 1.91.8 gültig.
©ibgettöffifche Unfallucrfictjcrmtg. Sie 3«ht ber

oerficherteti àrbeiter uttb 5lngeftel(ten roirb getnäfj einer
ochähung ber Seitung ber e ib gett ö ff ifcl) e ri 11 n fa 11 u er f i c lj e=

ruitgsanftalt in Kttjertt etroa 600,000 betragen. 53ei

einem Surcl)fcl)nittSlohn oott gr. 1400, ber aber für bie

heutigen SBerljültniffe oiel jit niebrig berechnet ift, betrügt
bie Sohttfutnme 840 Millionen granfen. Glimmt ntatt
bie Prämie im Mittel ju 4 "g bcS SobtteS ait, fo beträgt
bie tjkämicttfitmme für bie 33etriebSuufätle 33,600,000
granfen. gür bie GlichtbetriebSunfälte roirb fie jit 5'/«
Sßrotttille beS SofjtteS angenommen, tooran aber ber tönitb
einen Viertel tragen muff. Siefe ©efamtpräntie ift
4,620,000 granfen unb ber 2(titeil beS ©itttbes beträgt
1,115,000 gr. Ser 23ttnb hat attfierbem laut ©efetj
bie pälfte ber SerroaltungSfoften ju übernehmen; ju
14 °/o ber ^räntienfuntme angefetjt, fteigett biefe auf
5,350,000 gr., uttb alfo für bett GDttttb auf 2,675,000
granfen.

giirforge für 5lrbeitstofc. SaS fchtueijerifche ®olf'S=

mirtfehaftsbepartement hat junt ©tubiunt ber grage bei'

5lrbeitSlofenfürforge im ©tnoerfiänbitiS mit ben tßertretern
ber arbeit geh er ttttb ber arbeitet eine ft' o tu

itt iff ion beftellt, roelche über bie oott fBunbeS roegett

aufjuftellenben Glicbtliitien ober tßorfchriften Einträge auS«

arbeiten foil. Siefe .Üommiffioit ift roie folgt jufammero
gefegt:

(Jlräfibent ber .Üommiffiou : perr GlegientngSrat ttttb
Gtationalrat Sr. M achter itt St. ©alten. Dertreter'
ber 31 r b e i t g e b e t : Glatioualrat 211 f r e b g r e p, greift'
bent beS SSororteS beS fchmeijerifchett §anbelS= ttttb .gm
buftrieoeveinS, gitrich ; g. gitnf, 23ijepräfibettt beS gen-
traluerbanbeS fchioeijerifcl)er 2(rbeitgeber=Crganifatioiteu,
SBabett; Glationalrat Mofintatitt, gSräfibent beS Cham-
ttros suisses de l'horlogerie, La Chaux-de-Fonds ; Glm

tionalrat © p j, 3üricl) ; 21 u g u ft © cl) i r tn e r, ©pettglem
nteifter uttb âantouSrat, ©t. ©allen. Übertreter ber 2lm
b e i t e r : ft a r l S it rr, ©efretär beS ©chroeijerifcheti
mertfchaftSbimbeS SBern; Glationatrat Sr. geigenrointeC
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Ein Pauschalangebot soll nur ausnahmsweise verlangt
werden, wenn Umfang und Gestalt der Arbeit oder
Lieferung bereits in allen Einzelheiten feststeht.

Art. 13. Die im Eingabeformular anzugebenden
Arbetts- und Lieferungsfristen sind so zu bemessen, daß
unter Berücksichtigung der Lage des Marktes, der Jahres-
zeit und der Arbeitsoerhältnisse eine tadellose Arbeit
erwartet werden kann.

Bei Arbeiten und Lieferungen, die sich zu jeder Jahres-
zeit ausführen lassen, sind wenn möglich die Anordnungen
so zu treffen, daß die Ausführung in die für das be-

treffende Gewerbe stille Zeit verlegt werden kann.

IV. Hsrm und Inhalt der Angebote.
Art. 11. Die Angebote sind bei den öffentlichen Aus-

schreibungen unter Benutzung eines der den Bewerbern
zur Verfügung gestellten Eingabeformulare, von diesen

unterschrieben, in verschlossenem Umschlag, mit der be-

treffenden Überschrift versehen, bis zu dem angegebenen
Zeilpunkte einzureichen oder der Post frankiert zu über-
geben. Als rechtzeitig eingelangt gelten auch diejenigen
Angebote, welche den Poststempel des Aufgabeortes vom
letzten Tag der Eingabefrist tragen.

Art. 15. Die Angebote müssen der Ausschreibung
genau entsprechen und sollen enthalten:

u) die geforderten Einheitspreise und die Gesamt-
summen;

d) bei Kollekliveingaben die Erklärung der einzelnen
Teilhaber, daß sie sich solidarisch verpflichten, sowie
die Bezeichnung eines zur Geschäftsführung und zur
Empfangnahme der Zahlungen Bevollmächtigten;

e) die etwa vorgeschriebenen Angaben über die Be-
zugsquellen der Materialien und die zu deren
Herstellung verwendeten Roh- und Hülfsstosie;

cl) Muster und Proben müssen ebenfalls auf den

Eingabetermtn eingesandt und derart bezeichnet
sein, daß sich ohne weiteres erkennen läßt, zu
welchem Angebot sie gehören.

Art. 16. Mit der Etnreichung eines Angebotes ist
auch ohne besondere ausdrückliche Erklärung die Annahme
der für die Bewerbung aufgestellten Grundlagen (Art. 5)
durch den Bewerber zugestanden.

Art. 17. Die Bewerber bleiben bei ihren Angeboten
während vier Wochen vom Eingabetermtn an behaftet.
Immerhin sollen Angebote, in denen der Bewerber für
die Übernahme der Arbeiten eine kürzere Frist zur Be-

dingung macht, nicht ausgeschlossen werden.
Art. 18. Eine Entschädigung für Projekte, Pläne und

Muster, die der Bewerber in Abweichung der Submissions
unterlagen von sich aus erstellt, wird nur für den Fall
und insoweit gewährt, als sie bei der Ausschreibung
versprochen wurde.

Die Benützung der vom Bewerber eingesandten
Projekte, Pläne und Muster darf, wenn ihm die Arbeit
nicht zugeschlagen wird, nur gegen von der Baudirektion
festzusetzende Entschädigung stattfinden.

Art. 19. Ein Rückzug der Eingabe kann vor Ablauf
der Eingabefrist durch schriftliche Anzeige erfolgen.

Jede Abänderung von Angeboten nach ihrer Eröff-
nung ist, offenbare Irrtümer vorbehalten, unzulässig;
ebenso die Annahme von Nachgeboten in irgendwelcher
Form. (Schluß folgt)

và«àîîîi>.
Die Gründung eines ziircherisch-knntonalcn Wag-

ncrmeistcr-VerbnndeS ist in einer letzten Sonntag in
Zürich abgehaltenen, zahlreich besuchten Versammlung
von Wagnermeistern des Kantons Zürich einstimmig be-

schlössen worden. Zum Präsidenten wurde.H. Frei in

Asfoltern (bei Zürich) gewählt. Ein provisorischer Sta-
tuten-Entwurf und Preis-Tarif erhielten die Genehmigung
der Versammlung. Als Obmann für eine Wagnerlehr-
stellen-Vermiltlung wurde H. Müllers sen., in Velt-
heim, bestimmt.

Holz-Marktberichte.
Holzpreise in Granbünden. Wie dem „Dovere"

geschrieben wird, verkaufte die Gemeinde Roveredo
das Holz aus ihren Waldungen Rotondo und Gravedaja
an die Firma Keßler st. Jngold. Das Holz, etwa 400,666
Doppelzentner im Tessiu und in einigen benachbarten
Talschaften vollzieht sich der Holzhandel nach dem Ge-

wicht erreichte den fabelhaften Preis von Fr. 2.25
der Doppelzentner. Der Abtransport wird in den Jahren
1618 und >616 erfolgen.

llelscbieOe««.
ch Buuineister Johann Calonder in Trins (Grau

blinden), der Vater unseres Bundespräsidenten, Dr. Felix
Calonder, starb am 2. März im Alter von 61 Jahren.
Er war ein tüchtiger Berufsmann und in seinem ganzen
Wesen eine biedere ruhige Bündnernatur.

Höchstpreise für Teer und Teerprodukte. Durch
Verfügung des schweizerischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments bleiben die bisherigen Höchstpreise und übrigen
Verkaussbedingungen für Teer und Teerprodukte auch

für den Monat März 1618 gültig.
Eidgenössische Unfallversicherung. Die Zahl der

versicherten Arbeiter und Augestellten wird gemäß einer
Schätzung der Leitung der eidgenössischen Unfallversiche-
rungsauslalt in Luzern etwa 666,666 betragen. Bei
einem Durchschnittslohn von Fr. 1466, der aber für die

heutigen Verhältnisse viel zu niedrig berechnet ist, beträgt
die Lohnsumme 846 Millionen Franken. Nimmt man
die Prämie im Mittel zu 4 "/» des Lohnes an, so beträgt
die Prämieusumine für die Betriebsunfälle 33,666,666
Franken. Für die Nichtbetriebsnnfälle wird sie zu -N/s
Promille des Lohnes angenommen, woran aber der Bund
einen Viertel tragen muß. Diese Gesamtprämie ist

4,626,666 Franken und der Anteil des Bundes beträgt
1,115,666 Fr. Der Bund hat außerdem laut Gesetz
die Hälfte der Verwaltungskosten zu übernehmen; zu
14 der Prämiensumme angesetzt, steigen diese auf
5,356,666 Fr., und also für den Bund auf 2,675,666
Franken.

Fürsorge für Arbeitslose. Das schweizerische Volks-
wirtschaftsdepartement hat zum Studium der Frage der
Arbeitslosenfürsorge im Einverständnis mit den Vertretern
der Arbeitgeber und der Arbeiter eine Kom-
mission bestellt, welche über die von Bundes wegen
auszustellenden Richtlinien oder Vorschriften Anträge aus-
arbeiten soll. Diese Kommission ist wie folgt zusammen-
gesetzt:

Präsident der Kommission: Herr Regierungsral und
Nationalrat Dr. M ächter in St. Gallen. Vertreter
der A r b eitgeb e r : Nationalrat A lf red Frey, Präsi-
dent des Vorortes des schweizerischen Handels- und In"
dustrievereins, Zürich; F. Funk, Vizepräsident des Zen-
tralverbandes schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen/
Baden; Nationalrat Mosimann, Präsident des lltinw-
brus 8UÎ88K8 <lo l'twrlvp.'klî 1,u (iliuux-äe-Garnis; Na-
tionalrat S pz, Zürich ; A u g u st S ch i r m e r, Spengler-
meister und Kantonsrat, St. Gallen. Vertreter der Ar-
beiter: K a r l D ü rr, Sekretär des Schweizerischen Gr--

werkschaftsbundes Bern; Nntionnlral Dr. Feigenwinter,
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